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GZ: XIV-5765

Betreff: Einladung zur Fortsetzung der Vereinstätigkeit

auf Grund der geänderten Statuten

ÖSTERREICHISCHER EISSCHNEllLAUF VERBAND (ÖESV)

ZVR-Zahl: 110506458

Bezug: Anzeige einer Statutenänderung vom 26.09.2008

BESCHEID

Spruch

Gemäß § 13 (2) iVm § 14 (1) Vereinsgesetz 2002, BGBI. I Nr. 66/2002, ergeht an Sie die

Einladung zur Fortsetzung der Tätigkeit des Vereins ÖSTERREICHISCHER

EISSCHNEllLAUF VERBAND (ÖESV) mit Sitz in Wien auf Grund der am 26.09.2008 der

Bundespolizeidirektion Wien, Büro für Vereins-, Versammlungs- und Medienrechtsangele­

genheiten, angezeigten Statutenänderung.

Begründung

Eine Begründung entfällt im Hinblick auf § 58 (2) Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz

1991, da dem Standpunkt der Partei vollinhaltlich Rechnung getragen wurde.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Bescheid ist kein ordentliches Rechtsmittel zulässig.

Sicherheit und Hilfe



Hinweis: Gegen diesen Bescheid kann binnen sechs Wochen ab seiner Zustellung eine

Beschwerde an den Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshof erhoben werden. Diese muss

von einem Rechtsanwalt unterschrieben werden. Bei der Einbringung einer solchen Be­

schwerde ist eine Gebühr von 180 Euro zu entrichten.

Beilage: 1 unbeglaubigte Abschrift der Statuten
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